
Wolfgang van den Daele 
Der Fötus als Subjekt 
und die Autonomie der Frau 

Wissenschaftlich-technische Optionen und soziale 
Kontrollen in der Schwangerschaft::-

1. Lebellseinhell oder soziale Beziehung? 

Im Januar [98 [ beschäftigte folgender Fall die Gerichte des US-Staates Georgia; 
Jessie J efferson. schwanger im 9. Monat, meldete sich zur Entbindung im örtlichen 
Kreiskrankenhaus. Don diagnostizierten die Ärzte eine Blockade des Gebur\.Ska­

nals durch die Plazenra und erklärten einen Kaiserschnitt für notwendig. Der 
Versuch einer natürlichen Geburt würde mit Sicherheit zum Tod des Kindes und 

mit jo%iger Wahrscheinlichkeit auch zum Tod der Mutter führen. Jessie Jefferson 
lehnte jedoch die Operation aus religiösen Gründen ab. Daraufhin erwirkte das 
Krankenhaus eine gerichtliche Verfügung, daß die Schw3ngere sich der Operation 
zu umerziehen habe. Das Gericht sah in der Verweigerung der Operation eine 
Verletzung elterlicher Fürsorgepflichten und übertrug daher das Sorgerecht für das 
Kind der zuständigen Behörde ,.mit dem vollen Recht, alle Entscheidungen zu 
treffen. die sich auf die Geburt dieses Kindes beziehen, einschließlich der ZUStim­

mung zur chirurgischen Entbindung«. Der Schwangeren wurde aufgegeben. »sich 
dem Kaiserschnitt zu unterziehen und den damit verbundenen Eingriffen, soweit sie 

vom behandelnden Arzt für notwendig erachtet werden. um das Leben des Kindes 
zu erhalten •. Der Eingriff in das Leben der Schwangeren werde durch die Pflicht 

des Staates überwogen. »ein ungeborenes menschliches Wesen davor zu bewahren. 
zu Tode zu kommen. bevor es auch nur die Chance gehabt hat zu leben«. Der 

oberste Gerichtshof von Georgia bestätigte die Verfügung. Zu einer Zwangsopera­
tion kam es d3nn doch nicht, weil entgegen allen medizinischen Erwartungen die 

Plazenta in letzter Minute den Geburtsweg freig3b.' 
Die Entscheidung des Gerichrs beruhrc ~uf vier Prämissen! I. Der entwickelte Fötus 
ist ein Subjekt mit eigenen Rechten, insbesondere dem Recht auf Leben und 
Gesundheie. 2.. Die Rechte des Förus begrenzen das konkurrierende ScJbslbestim­

mungsrechr der Schwangeren in bezug auf ihre eigene Lebensführung und den 
Umgang mit ihrem Körper. 3. Drine (das Jugendamt oder auch der Vater) sind als 

Anwalt der Kindesinceressen berufen und können notfalls rechtlichen Zwang 

mobilisieren, um das Verhältnis der Schwangeren zu ihrem Fötus zu regeln. 4. Die 
Operarionalisierung der Kontrolle der Lebensführung der Schwangeren obliege dem 

behandelnden Arzt, der eine Doppelrolle wahrnimmt - als Arzt der Schwangeren 
und als Arzt des Förus. Diese Prämissen sind ein Indikator für eine neue sich 

• erschrm. ouen 'n G"n"d,. u,,· u"J Schii.u, Yvonnc, I'r.ucnSllU.\lLon. Veranderungen der le,zten 
zwanzIg J~hre, Fflnkfun '9RS. 

, Jcfferson v. Griffin Spa.lding County Hosp'Lll Au,hon'Y, Ga., '74 S. E. ,d 457. 459f. 
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abzeichnende Auseinandersetzung zwischen den Autonomieansprüchen von 
Frauen und den sozialen Nonnierungen von Schwangerschaft.' 
Biologisch bilden die Schwangere und ihr Fötus auf der einen Seite eine Lebensein­
heil, auf der anderen Seite zugleich eine Beziehung unterschiedlichen Lebens, was 
spätestens mit der Geburt des Kindes manifest wird. Nonnativ selzen Konflikte um 
die Regelung des Verhältnisses der Schwangeren zu ihrem Fötus, insbesondere über 
die Zulässigkeit der Abtreibung, an diesen entgegengesetzten Seiten an. Stellt man 
den Beziehungsaspekt in den Vordergrund, nähert man die Schwangerschaft dem 
Mutter-Kind-Verhältnis an. Das ungeborene Kind hat eigene Lebensrechte, die im 
Extremfall selbst dann nicht aufgeopfert werden dürfen, wenn das Lehen der 
Schwangeren selbst in Gefahr gerät.3 Stellt man umgekehrt den Identitätsaspekt in 
den Vordergrund, so wird die Schwangerschaft auf ein Verhältnis der Frau zu ihrem 
Körper reduziert, nicht unbedingt nach der Eigemumsmetapher ,Mein Buch gehört 
mir" aber in dem Sinne von >lch bin mein Körper und damit mein Fötus<. Der Fötus 
unterliegt der Selbstbestimmung der Frau und wird im Extremfall in demselben 
Umfang emmoralisiert wie der Umgang und die Verfügung über andere Organe des 
eigenen Körpers. 
Der Beziehungsaspekt dominiert nach wie vor die kulturelle Konzeption und die 
rechtliche Regelung von Schwangerschaft. Auch die - umkämpften - liberaleren 
Abtreibungsgesetze entmoralisieren das Verhältnis zum Fötus hineswegs. Selbsrbe­
stimmung. reproduktive Autonomie oder die Achtung der Inrimsphäre (>privacy') 
der Frau schlagen unter bestimmten Bedingungen als Wert gegenüber dem konkur­
rierenden Schutz des Fötus durch. Daß der Fötus eigene Rechle hat, wird durch 
diese Güterabwägung ausdrücklich anerkannt. An dieser grundsätzlichen Einschät­
zung wird sich absehbar nichts ändern. Es ist im Gegenteil eher zu erwarten, daß 
sich die Betonung des ßeziehungsaspekts der Schwangerschaft und des Subjehcha­
rakters des Fötus noch verstärken werden. Dafür sprechen die folgenden Fakto­
ren: 
Die wissenschaftlich-technische Emwicklung löst die Lebenseinneit von Fötus und 
Schwangerer weiler auf. Sie macht den Fötus als Objekt der Analyse. als Adressat 
medizinischer Jnrerventionen und als Betroffenen zurechenbarer äußerer Einwir­
kung sichtbar und selbständig. Die Versclbständigung des Fötus wird zunehmend 
zu einer Rechrsposition ausgebaut. Das geschieht. soweit es sich um den Schutz des 
Fötus gegen Einwirkungen Dritter handelt, mit Unterstützung der Frauen. Die 
Dynamik der Verrechtlichung schlägt jedoch auf das Verhältnis der Schwangeren 
selbst zu ihrem Fötus zurück und führt zu erheblichen Eingriffen in die persönli­
chen Freiheiten und die Selbstbestimmung der Frau. 

2 Ähnliche EnLSchcldungen Me In Georglo SInd ,nzwJSchen In mlndeslC"ns 10 weneren US-SLl>len 
ergongen. Kolder, Veronika, Gall.gher, J ane, und Parsons. Mich,d, .Court-Ordered Obs!elnc31 
In,~rv"n"ons " Ne'" Engl."d Journ,l ofMedicine )16. 19S7. S.' '92-' 196 haben 'j genchdieh "erlügt<" 
Kllserschntltopt nUOrlC'n C'nnlut:h, an ~WC-l F.l.llen WUrdl!ll zuckcrkra,nkc Schwangcrel die t:lnC Therapie 
vcrw(!lgcnen, in KILr.:kcn ft':1tgt"hilh.en, In Z.wel wellt"ren E'illen wurden mtnuterme nJulübcrtragungcn 
nU" Beh~dluog "On Rh-lmmunlSlfrung .ngeordoel. 80% deI be,roHen<" Frluen w,ren Cub.g. :Jlc 
",,,en ,rm. VgJ. '\lch Ann.s, George: "Foreed Ce"mns: Th. Mon UnkmdfSl Cu,s of All., HJmngs 
Center ]teport, 1une '982, S. 16-17, do·s., .PrO,cClIng Ihe Liberty 01 Prcgn3n! PaUfnl' •• New Engl.nd 
Joumll 01 Medicme J 16, '987, $. III )-12.14, Johnson, D.wn, .A Ne", Th'Cal lO Pregn:>nl Wome,,', 
Aulonörny .... H:1SlIng~ Ct,:nter RepQI"t Au8u$"VS~pl~mb~ ... 19S7, SA .n--Io, :tllgemem· PC'lches:k y , Roulind 
Polbek, Aborllon .\J1d Wom.n', Chol.<. New York ,,81. fur die Bunde<republik: K.pp. Wolfg.1ng . 
• Der Fötus als P..,enl., Medizmruhl '986, S.l]j-2Sc>. 
Die olfiz,dk katholische Morallehre vub,c", auch den Sch"·""gcrSeh.llSabbrueh aus medizlm,che, 
Indikwon (.Iso bel Gefahr fur d~s Leben der Frau). Allerdings t'\lehe.n selb" In Land~rn, d<.n.·n Geselz" 
die • ., Lehre w<inli"h lolgen (früh er: Sp.fl!m, zulelzl: ~rJand), Verurteilungen wegen solcher Abtreibun­
gen In der Strafm:hup .... xIs nleh, .uf. Vgl. Simon, Gerhard und Geerd,. Fne<Jnch, SIr'!"le" gegen die 
Person und Sillliehk~lI Jn r«htsverglelchende! Sicht. Muneh.n 1969. S.90fL (114). 

/7 
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2. Die wissenschaftlich-techmsche Verselbstiindigung des Fbtus 

Die modeme Biologie und Medizin beginnen, die ursprünglich undurchdringliche 
natürliche Lebenseinheit von Fötus und schwangerer Frau aufzulösen. Das wird 
besonders sinnfältig in der Klinik der Frühgeburt. Mit der körperlichen Trennung 
von einem lebensfähigen Fötus wird das Verhältnis zu ihm automausch Eltern­

schaft. Schon die Möglichkeit einer solchen Trennung strukturiert aber die soziale 
Wahrnehmung. Der überlebensfahige Fötus in utero ist bereits ein potentiell 
eigenständiges Kind. Und alle Fristenregelungen bei zulässigen Abneibungen be­
mühen sich, die Grenze der Lebensfähigkeit des Fötus keinesfalls zu überschreiten. 
Diese Grenze ist jedoch variabel. Sie wird durch wissenschaftlich-technische Enr­
wicklungen immer weiter zur Mitte der Schwangerschaft hin verlagert.~ 
Das Gegenstück zur FrühgebufI ist die Trennung der Mutter vom Embryo zu 
Beginn der Schwangerschaft durch die In-virro-Befruchtungstechnik. Bei dieser 
Technik laufen die ersten Tage der Embryonalentwicklung im Labor ab. Die 
Bez.iehung der Muner zum Embryo ist auch hier )Elternschaft< oder )Eigentum< -
also irgendein äußerliches Verhältnis und jedenfalls nicht biologische Einheit. Der 
Embryo wird Gegenstand besonderer Verfügung. Er kann eingefroren oder einer 
anderen Frau gespendet werden. Er könnte auch vervielfältigt oder zu Experimen­
ten in der Forschung ,zweckentfremdet< werden. Bei einer sog. Ersatzmuuerschaft­
der Embryo wird einer anderen Frau eingepflanzr, die ihn für die Eispenderin 
austrägt - entfällt für die genetische Murter die lebendige Identität mit >ihrem< Fötus 
überhaupt. Ihr Verhältnis zum Fötus ist von vornherein Beziehung zwischen 
getrennten Subjekten) 
Aber auch der normal gezeugte und sich in der Gebärmutter entwickelnde Fötus 
gewinnt immer mehr eigene Strukturen, die iho aus der Einheit mit dem Körper der 

Mutter herauslösen. Es ist möglich geworden, im Zeitraffcr den Gestaltwandel eines 
lebenden Föws im Uterus, die Entstehung von Menschenähnlichkeit, seine Bewe­
gungen und Reaktionen zu sehen und zu erleben. Die Bilder davon haben inzwi­
schen über populäre Bücher, Illustrierten und Fernsehfilme (vielfach im Kontext 
von Anti-Abtreibungskampagnen) die Wohnzimmer erreiche. Die Wissenschaft 
vermittelt ein immer umfassenderes Bild von den besonderen physiologischen, 
genetischen und Umwe!tbedingungen der Entwicklung und der Gesundheit des 
Fötus. Dabei wird die Muner (etw3 bei immunologischen Unverträglichkeiten) als 
die Umwelt des Fötus konz.ipiert, nicht als eine Einheit mit ihm. Es gibt sogar schon 
Ansätze zu einer pränatalen Psychologie. die Hypothesen über die Kommunikation 
mit dem Fötus vor der Geburt und deren möglicher Bedeutung für die kognitive 
und emotionale Entwicklung des späteren Kindes nachgehe.6 

4 Nach amerikwl$chom R~chl gellen Foten, die .her als '0 Wochen lmd, ~I, vl.bl. und gemcßw 
un<mg"chr!ink,~s Lebens"'ch, und ,tu!li,hen SchulZ. Roe v. W.\dc 4'0 U.S. 11), ,60 (197}). Nach 
dcu!Schem Recht '" e ine Abtreibung n,ch cl" sog. Nodagcnlndibtlon bIS zur I~. Woche, nach der 
eugml<chcn !ndika"on (,eh",,,c Schädigu·ng des Emb,,·o,) noch b" ~ur u. Woche zul.ss'g (§ J18~ 
StGB). Zu diesem Zmpunk.t muß häufig d~r FÖlU< In dor Ablreibung ge'otet werdm, um die Geburt 
eInes bel"nderren Kindes mll aUen Reeh",n zu "c<m<lden. Menl2d, H., . 0 ... sehr unreife frilhgebo· 
rene_. GY Jl'ä kolog~ '0, '987. S. 48-5' (50) geh, davon .us, daß heUl<" Frühgeborene 2","1." hen der '4. und 
,8. Schwa agerschalrswoche . eln gleiches Roch! auf ein gesunde, Überleben "",e reifere N eugeboren." 
habon. 

5 Vgl. van den Daele, Wollg.ng, Memch n.eh M,ß, München '98j, S. 47 11. 
6 Vgl. Zimmer. Kath.rrna, Da, Leben vor dem Leben. D,e seelisch. und korperlichc EntlVlcklung Im 

Mutterleib, MÜßeh,n 1984. Oio Erforschung "on RlSikm, die SIch aus der Leben,(ührung der Seh w;m ge­
rcn lür den Fötu, ergeben, hat ein< lange Trodillon. Zuletzt hat di< Zeitschrift ,Ocr Gyn:ikologe< '987 
ZWCI Sonderhdtc dem Thema ,Ge,unde Leben',,"clS" während der SchIVJ.ngcrsch.f,< gC\Vldmel, In denen 
neben Alkohol, Erwcrbst:;"gkcll und Medibmemcn auch Spon., Re"en und S.unabesuehe Abgehandelt 
werden. 
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In der Pharmakologie und in der Arbeitsmedizin hat sieh gezeigt, daß enrscheidende 
Umweltbedingungen für die Entwicklung und Gesundheit des Fötus für diesen 
spezifisch sind und unabhängig von denen für die Muteer bestimmt werden müssen. 
Viele Einwirkungen durch Arzneiminel ode.r ArbeiLSstoffe, die für die Mutter 

unschädlich sind, können für den Fötus giftig (toxisch) sein oder Mißbildungen bei 
ihm auslösen (rcratogen). Das wurde in dram~tischer Weise durch die Thalidomid­
Katastrophe vor Augen geführt. Das für die Schwangeren selbst gut verträgliche 
Schlafmittel Contergan löste schwerwiegende Mißbildungen bei den Föten aus. 
Auch Nikotin-, Alkohol- oder Drogengcnuß der Schwangeren Stellen für den Fötus 
ein erhebliches Risiko dar. In der Regel sind die Dosis-Wirkungs-Beziehungen für 

Föten ungi.instigere als für Erwachsene. Kohlenmonoxyd erwa ist in diesem Sinne 
sehr viel giftiger für den Fötus als für die Mutter. Entsprechendes dürfee für Blei, 
Insektizide und eine Reihe anderer problematischer Umweltstoffe gelten) 

Ocr Fötus gewinne nicht nur allgemein Sichtbarkeit, er gewinnt in der jeweiligen 
Schwangerschaft konkrete Individuillität. Das beginnt mjt Ultraschallaufnahmen in 

der Vorsorge, die der Frau in einer sehr frühen Phase die Umrisse und vielleicht 
auch die Herzrhythmen und Bewegungen ihres zukünftigen Kindes zeigen. In dem 
Maße, wie die Kenncnisse über Risikofaktoren für die Entwicklung des Fötus 
wachsen, nimmt auch die Zahl der Fälle zu, in denen der Arzt die Frau über im 
Einzelfall einschhgige Faktoren, also erwa die KrankheiTsvorgeschichte der Frau 
(Röteln z. B.), ihre Arbeitsbelastung, erbliche Krankheiten in der Familie usw. 
aufklären oder befragen muß. Erbliche Risiken für den Fötus können in besonderer 
genetischer Beratung und anschließender vorgeburtlicher Diagnostik (Fruchrwas­
serentnahme und Chromo50men- bzw. Genomanalyse fötaler Zellen) weiter abge­
kläre werden. Schließlich zeichnen sich auch immer mehr Möglichkeiten ab, Krank­
heiten des Fötus in der Gebärmutter zu therapieren. Der Fötus kann medikamentös 

behandelt werden, indirekt über die Mutter, etwa bei Vitamingaben zur Korrektur 
bestimmter Scoffwechselstörungen, oder direkt durch Injektion oder indem man 
beispielsweise Hormone zur Behandlung angeborener Schilddrüsenumerfunktion 
in das Fruchtwasser einbringt. Im Fall von Rhesusimmunisierung werden Bluttrans­
fusionen am Fötus durchgeführt. Die neu este Entwicklung, die allerdings noch 

weitgehend experimentellen Charakter h3t, erlaubt nunmehr auch Operationen 3m 
Fötus. So hat man verschiedentlich Föten ßlasendrainagen gelegt (unter Ultraschall 
durch die Bauchdecke der Schwangeren hindurch), um bei Störungen im Harntrakt 
Ansammlungen von Urin und die Zerstörung der Nierenfunktion abzuwenden. In 
einem Fall wurde eine komplizierte Variante dieser Behandlung sogar unter Öff­
nung der Gebärmutter durchgeführt. Der Fötus wurde wie bei der Geburt durch 
Kaiserschnitt teilweise herausgenommen und nach der Operation in die Gebännut­
ter zurüekplaziert. R 

Diese wissenschaftlich-technischen Entwicklungen bedeuten im Ergebnis eine .Di­
stanzierung< des FötUS von der schwangeren Frau. Sie konz.entrieren Erkenncnis­
strategien und Handlungsoptionen auf den Fötus als solchen und verstärken seine 

7 Murterlich •• Alkoholismus gih .1, die h:;ufigste Ursache ;Ulg.bo,"ne, EntwIcklungsschäden, b1ulig" als 
Down Syndrom (s"ß. Mongolismus), VßI. Longo. L. •• Envlronmenul Polluuon and Pregn.ncy: R..i,ks 
:.ntl Uncen."'IInlle:\ for lhe Feru.~ :lntllnrlnr ... , Am(,'rlc::.n JO\lrn-:l1 of ObU('((lCS:1I'I<I Cyol;cology J}7. J?SO, 

S. 16'- '73. Ml)Cwslu. F .• -Alkohol - w,ev,e1", schödli,h?, Gyn:ikolog~ 10. '987, S. 106-(1). Zur 
Oi.,ku<"on um fÖIO'O~lsch. ArbeltSSlOffc vgl. Nitsclllu, Jiirgen, .Gtföhrlichc Arb<J15stoH. lind Schwan· 
gerschaft«, ArbelUlchmtr )1r986, S. '05-'07. Sp,elmann, H., .Die Bcwct1ung dn embryo-lo,,,,ch.n 
Risikos "on InduSlnechcmikalitn on der Schwangerschaft-. Geburtshilfe und Fr::oucnhcilkund. 46, '986. 

S·335-339· 
& Mrozik, Eli .. heth, .Problem,(;k und Moglichkellcn der Feu!chJr\"g'cu. Gebumhillc und F ... ucnheil­

kund." 410 19810 S. \°3-51°. 
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20 Wahrnehmung als ein eigenes SubjekL Die nächste Stufe der Konstitution als 
Subjekt ist die Übersetzung von Handlungsoptionen in bezug auf den Fötus in 
Rechtsansprüche. 

3. Du sozUJ./e Verselbständigung des Fötus: RechtspJIichten zur Cefahrenahwehr 
und eIgene Ansprüche des Fötus 

Neue Erkennrnisse und technisch.e Möglichkeiten sind schon als solche eine Verän­
derung unserer Lebensbedin.gungen . Was bisher eine Grenze des HandeIns war und 
als unabänderlich hingenommen werden mußte, wird enlscheidbar und damit zum 
Problem. Konsequen2.en von Handlungen werden erstmals sichtbar oder behelTsch­
bar und damit auch verantworebar. Ereignisse, die Schicksal oder Unglück waren. 
können nun nach Schuld und Haftung zugerechnet werden. Der zunehmenden 
Aufklärung und Konrrollierbarkeit der Lehensvoraussetzungen des Fötus auf der 
wissenschaftlich-technischen Ebene entspricht daher auf der sozialen Ebene die 
Ausdehnung von auf den Fötus bezogenen Verhahenserwanungen, Politiken und 
Ansprüchen. 

Optionen der Diagnose, Vorbeugung oder Behandlung von Schädigungen des Fötus 
werden, sobald sie das Stadium des Experiments überschritten haben, ohne weiteres 

Bestandteil der Regeln der äntlichen Kunst und damit auch der von der Schwange­
ren in der Vorsorge erwarteten professionellen Leistungen. Der Arzt verlet:Lt den 
Behandlungsvertrag und riskiert Kunstfehlerklagen, sofern er die Mutter nicht über 
den jeweils nettesten Stand der technischen Möglichkeiten aufkläre bzw. von diesen 
Möglichkeiten nicht im Interesse des Fötus Gebrauch macht.9 

Die zunehmenden Kenntnisse über die Zusammenhänge von Embryoschädigungen 
und Umweltcinwirkungen werden in politische Koncrollen überset2.L Jedes Arznei­
mirtel muß vor seiner Zulassung auf die Toxizität für den Fötus geprüft werden. 
Dem Arbeitgeber ist die Beschäftigung von werdenden Müuern an Arbeitsplätzen 
verboten, an de.nen sie fruchtschädigenden Einwirkungen ausgesetzt sind, und die 

Beschäftigung von Frauen im gebärfähigen Alter überhaupt, falls mit Blei- oder 
bestimmten Quecksilberbelastungen zu rechnen ist. 1O 

Die Aussicht, daß in Zukunft Ärzte oder Forscher über menschliche Embryonen 
und Föten im Labor verfügen und sie technisch verändem könnten, hat in der 
Gesellschaft Abwehrreaktionen ausgelöst. Die Parlamentarische Versammlung des 
Europaratcs will die Mcnschenrechtskonvenrion um ein »Recht .1uf ein genetisches 
Erbe. in das nicht künstlich eingegriffen worden ist«, ergänzen ." Und der Bundes­

justiz.ministcr hat einen Diskussionsentwurl für ein Embryonenschutzgesetz vorge­

legt, der für Manipulationen an der Keimbahn von Embryonen. die anschließend 

ausgetragen werden sollen. eine Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren vorsieht." 

9 So muß eLl1 Arzt Spiugcbilrende ,",mer .u{ d,e Möglichkcll e,ne, Fruchrwas,.runlc ... u~hung hmwelSen. 
L.ndgertcht Donmund ,?Sl. Mcdi,mr«ht '985.95 . 

'0 Vgl. die Richtlinoe zur Prilfuns von ArznCllnlltdn d« BundesmmlSters fur Jugend, Flmilie und 
GesundJ,~1l l?l' (Bundesanu'ger Ne. ") "om 'S . 6. 1971); § ,6 Gefahrstoffverordnung vom )6. 8. '986 
(BGßI. I. Q70) (~hnl ich schon S '4 der A,bwwo/fverordnung von 1980, vgl. NilsohkI '986 [Fn. 7J). 
0 ... Chemikalicngesct:z: ' ·on '98, (BGBI. I, '7, ,8) verlangt. daß Chemikalien , die nou In don Verkehr 
g~b",ht werden soll.n, zuvor >uf lo."che, erbgutvcr3ndtmdc und krebsauslösende Eigenschalten h,n 
getestet werden. Auf Valanl(en der Allmcldc5Icllc !JOd auch fru chtschädigende Eigenschaften zu pr"f.n, 
fall , eme gewISse Höchstmenge der emgeführten Chen>ibl ie n ,,"<lch, 1St oder besondere Anhllt,punkle 

vorlj'-gcn (SS 7, 9)· 
" Europa ... t '981, Empfehlung Nr.9H. Berr. Gtnm'nlpul.uon. Bunde«.gsdruduac.he 9/' '73. "L 
J2 Recht. Inform'tlon des BundesmlnlHers der JUstiZ 10/'986 vom J. M1irz 19S6• 
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Darüber hinaus schlägt der Geserzentwurf vor, jede Einwirkung auf den Embryo 
bzw. Förus) die zu einer Gesundheitsschädigung des geborenen Kindes führt, 
ähnlich wie eine Körperverletzung unter Strafe zu stellen . Bislang führen derartige 
Einwirkungen nur zu zivilrechtlichen SchadensersatzpOichten.'J 

Es scheint, als würde der Zuwachs technischer Möglichkeiten) über menschliche 
Embryonen zu verfügen) deren moralischen Status nicht untergraben - jedenfalls 
zunächst nicht -, sondern im Gegenteil aufwerten . Zur Abwehr offenkundiger 
Mißbräuche findet der vom Bundesycrfassullgsgericht geforderte Schutz des unge­
borenen Lebens" offenbar breite gesellschaftliche Zustimmung und wird sogar auf 

Embryonen vor der Einnistung ausgedehnt, die bislang von der Abtreibungsrege­

lung ausdrücklich ausgenommen waren (§ .119d SIGB) . Außerhalb des Kontextes 
der Abtreibungsproblematik besteht selbst bei der Frauenbewegung die Tendenz, 
den Subjektstatus des fötus hervorzuheben und diesen in die Nähe eines Grund­
rechtsträgers zu rücken oder in die Menschenwürdegarantie des Art. I Grundgesetz 
einzubeziehen. 

Der Schurz des Förus ist keineswegs allein über die Mutter vermiltelr. Zum Teil 
(olgt er aus zwingendem Recht und steht schon deshalb <luch der Schwangeren nicht 
zur Disposition. Das gilt etwa für die Arbeitsschutzregeln, aber auch für die 
Grenzen zul3ssigcn Experimentierens am Fötus. Diese können durch die Zustim­
mung der Schwangeren nicht erweitert werden . Zum Teil gewährt die Rechtsord­
nung dem Fötus >eigene< Ansprüche zur Wahrung seiner Interessen . Als ungebore­
nes Kind (nasciturus) kann man den Status des ,Vertriebenen<, eine Kriegsopferrente 

und eigene Anspruche bei einer Schädigung durch Arbeitsunfall oder Berufskrank­
heit der werdenden MUHee erwerben.'s Auch ein evt!. zivilrechtlicher Sch3denser­
satzanspruch wegen Sch~digung der Leibesfrucht steht nicht der Schwangeren, 
sondern dem später geborenen Kind zu. Die Rechtsprechung läßt zwar alle Anspru­
che nur unter der Bedingung und erst zum Zeitpunkt der Geburt entstehen. Sie 

weicht damit der Frage aus, ob man auch schon dem nasciturus formell Rechtsfähig­
keit zuerkennen müßte. '6 Am Sachverhalt einer zunehmenden rechtlichen Verfesti­
gung der Position des Fötus aber ändert diese Konstruktion nichts. 
Die rechtliche Absicherung des Fötus durch Ansprüche gegenüber Dritten ent­

spricht den fnteressen der schwangeren Frauen und wird von ihnen milbecrieben. 
Die Frauen unterstützen die Forderungen nach Arzneimittel- und ChemikalIenkon­
trolJe, nach einer Reduktion [ötotoxischer Arbeirsstoffe, nach Haftung fü~ Frucht­
sch;idigung und nach öffentlicher Finanzierung von Diagnostik und Therapie für 
den Fötus. Damit tragen sie aber gleichzeitig dazu bei, in der Gesellschaft Erwartun­
gen verantwortlichen Verhaltens gegenüber dem ungeborenen Leben zu etablieren, 
denen sie sich selbst nicht entziehen können . 
Der normative Charakter dieser Erw2rtungen bleibt im Verhältnis zur Scbwangeren 
meist latent, da diese selbst das größte Interesse am Schulz ihres Föws haben und 

1 J Ocr Sch;;digtr haft<! ~ogar für d ie Folgen "On Einw"kung~n vOr dtr Zcugung cl« Kindcs. BGHZ 8, 
'H fr. (191 ;) (Lues); ~u s jüngster Zen: NJ\\! I,SS. l}9ofL (Sch:"digung d .. Fö,us dureh Schock der 
MuHe,). 

'4 BVcrfGE ; 9, J H. (Frutenregdung) (1 971) : "das steh Im Munerlcib emwlckdnde Leben .1, seJbsdndiges 
Rtcht. gut. ()6) • • nasC>lu",s em selbständ ige, monschlichcs W(""en, ... cl 15 untor dem Schu" cl« 
Verf=ung stehl ' (41) . 

' I BVerwGE 14, 4} r. (1961) (Vmncbener); BSGE ,S, J5 Cf. (S961) (Kncgsopfcr); § S Ba RVO, ßVcrfGE 
41. 376 ff. (1977)· 

16 So .u.dnicklich BGHZ 58. ~S H. (so) . Aueh das Bundc,vcrf=ungsgcrochtIlßI clie Fr>ge offen, .BV.rfGE 
41, 376 ff.: E.s gehl meln um clgene Ansprüche des noch ungt'bonenen, sondern uni Ansprüche <I", sp>ter 
geborenen Kindes (} 86). D .. Landessozlalgertdl! h.lIt~ In der Vonn, un2. noch klar fe >l g«tc!h , d.ß der 
Fö tus Grund rt",htstr:iger se, und ,Jch "uf die Mcn,ehcnwilrcle und "uf clie Grundr.ehre, auf Leben und 
kö rperl iche Unv~" eI",h c " und ~U{ den allgemeonen Glcochh."",tz berufen kö nne (ebdJ. }80). 
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daher die Erfüllung der Erwartungen der selbsrversländliche RegeHall ist. Er wird 
jedoch im Konflikrfall .abweichenden. Verhaltens deutlich . Eine Schwangere, die 
Alkohol- oder Drogenmißbrauch betreibt. kontraindizierte Arzneimittel nimmt, 
entgegen ärzrlichem Rat eine für den Fötus gefährliche Arbeit aufnimmt oder eine 
zur Abwehr von Gesundheilsschädigungen des Fötus angezeigte Diagnostik oder 
TIlerapie ausschlägt, wird in der Regel mit dem Unverständnis und mit moralischen 
Vorhaltungen ihrer Umgebung rechnen müssen. Die Frage ist, ob sie auch mit 
rechtlicher Kontrolle rechnen muß . 

Das Paradigma einer solchen Kontrolle ist die Abtreibungsregelung. Sie zeigt. daß 
die Gesellschaft jedenfalls für den Extremfall der Tötung nicht gewiUt isr. den 
Ausgleich zwischen den Freihcitsinte.ressen der Schwangeren und den Rechte.n des 
Fötus allein der persönlichen Entscheidung der Frau und ihrem moralischen Urteil 
zu überlassen. Vermutlich wird es aber darüber IUnaus Versuche geben. die Bezie­
hung der Schwangeren zu ihrem Fötus gleichsam ans licllt des Rechts :.:u zerren. 
Dafür spricht zum einen die allgemeine Tendenz. ursprünglich bloß sittlich gere­
gelte Gemeinschaftsverhältnisse zu rechtlich verfaßten Personenbeziehungen umzu­
strukturieren, insbesondere Abhängigkeiten umfassend zu verrechtlichen. Zum 
anderen spricht dafür der konstruktive Zwang. in den das Recht dadurch gerät. daß 
es im Verhältnis zu Dritten den Fötus schon weitgehend als Person anerkanm hat. 

4. D,e Dynamik der Vetrechtlichung von Gernelnscho.!tsvethältnlssen 

Mit der Verankerung der Gleichberechtigung der Frau und des Prinzips der 

partncrschafdichen Ehe, mit der Anerkennung von Kindesgrundrechten und der 
Umgestaltung der elterlichen Gewalt zu einer elterlichen Sorge hat sich das modeme 
Familienrecht von ziemlich allen Elementen verabschiedet, die traditionell Ehe und 

Familie als nur durch Sitte geregelte. quasi natürliche Gemcinschafts- und Abhan­
gigkeitsvcrhähnisse gekennzeichnet haben. Die Entwicklung der Familienverfas­
sung ist dem Trend der modemen Rechtsencwicklung zur Individualisierung ge­
folgt. Tönnies hat am Ende des vorigen Jahrhunderrs diesen Trend als Übergang von 
einem »Rechtssystem, worin die Menschen als natürliche Glieder eines Ganzen 
aufeinander bezogen sind" zu einem Rechtssystem. »worin sie als Individuum 
durchaus unabhängig voneinander. nur durch eigenen Kürwillen in Beziehungen 
zueinander treten ... gekennzeichnet. '7 Zu einseitig an dieser Kennzeichnung ist 
lediglich die Gleichsetzung von Individualisierung und Kontraktualisierung sozialer 
Verhältnisse. Auch in Gemeinschaftsverhältnissen. die nach wie vor vom Einzelnen 
vorgefunden werden und willkürlicher AusgestJltung nur begrenzt zugänglich sind. 
ist heute jedermann als unabhängige Person anerkannt. Das gilt für die Familie und 

die Verwandtschaft, aber auch für staatliche Institutionen. wie Schulen. Wehrmacht 

oder Gefängnisse, die früher als sog. besondere Gewaltverhälmisse von der Grund­

rechtsgeltung ausgenommen waren. Die Anerkennung des Personenstacus unter­
wirft die sozialen Verhältnisse ähnlichen Rechtsprinzipien. unverzichtbaren subjek­
tiven Ansprüchen und Venahrensregeln, wie sie aus dem Grundrecntsteil der 
Verfassung für das Verhältnis des Einzelnen zur öffcndichcn Gewalt folgen . Man 
kann daher diese VeITechdichung auch als Konstitutionalisierung von Gemein­
schaftsverhältnissen kennzeichnen . ,8 

\ 7 Tönn,c<, Ferdinvod. Gcme,osch.h und Gesellschaft (N.chdruck 8. Auf] . 19} S. I . Auf]. \ 887). O.rmsud, 
'970. S. \ 79. 

,& Vgl. H.bem",. Jurgcn. Theorie d .. komrounikatlven HUlddns. ß,nd 1. Fr,nkfun 19ßI. 5.\40: 
Durchsel~uog rcdmSl"tlicher Grund"tze. IndIV,du,!;"enmg 15t Im ubngen mehr.>ls diose Vcrrechtli-
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Die zunehmende Verrechdlchung der Sozialbeziehungen in der Familie dürfte 

weitgehend als ein Phanomen des kulturellen und des WertWandels zu erklären sein. 

Zwar liegr es nahe. den sozialscrukturdlen Hintergrund für die langsame Aufwer­
tung der Stellung der Frau in gesellschairlichcn Differenzierungsprozessen zu 

suchen. durch die ursprünglich in der Familie als Lebensraum diffus vereinigte 

Funktionen wie Ausbildung. Arhcit und Unterhalt ausgelagert werden. Die einzel­

nen Mitglieder des Familienverbandes werden dadurch in spezifischen Rollen 

außerhalb und unabhängig von der Familie aktiv und wahrnehmbar. Dabei bleibt 

jedoch unerklärt, warum die volle normative Gleichberechtigung der Frau erst in 

der zweiten Hälfte dieses J ah rh u ndens du rchgesetzt worden ist, obwohl au ßertam i­

liale Erwerbstätigkeit der Ehefrau zumindest in den ärmeren Bevölkerungsschichten 

seit über 100 Jahren weitverbreitete soziale Realität ist. 

Noch deutlicher scheint der innerkulturelle, geradezu inncrrechtliche Charakter der 

,Konstitutionalisierung< der Position des Kindes zu sein. Jedenfalls hat die Formali­

sierung und Ausdifferenzierung der Schulbildung, die das Kind aus dem Familien­

verband herausnahm und :wm Adressaten spezifischen sozialen Handelns machte, 

keineswegs seine Anerkennung als Person eingeleitet. Das Kind vertauschte inso­

weit nur das unkontrollierre Abhängigkeitsverhältnis der Familie mit dem besonde­

ren Gewallverhälmis der Schule, in dem es genauso wenig eigene Rechte harre. Die 

entscheidende Vorbereitung für die Ane.rkennung des Kindes als Person dürfte nicht 

seine Verselbständigung außerhalb der Familie. sondern die Veränderung des emo­

tionalen Klimas innerhalb der Familie gewesen sein - die Entdeckung der ,Persön­

lichkeit, des Kindes, die Aufwertung der Kindesliebe für die Glückserwartungen der 

Eltern, [nrerpretationen ,kindgerechter< Kommunikation und Erziehung USW. '9 Im 

übrigen hat sich inzwischen eine Rechtskultur etabliere, für die das Freilassen von 

angeblich durch Sinlichkeit regulierten Gemeinschaftsbeziehungen, die aber poten­

tiell Gewaltcharakter haben, anachronistisch und nicht mehr legilimierbar ist. 

Elterliche (gen auer: väterliche) Gewalt galt bis weit in unser J ah rh undert als ein 

durch Sine, Natur, den Allmächtigen oder das christliche Gesetz begründetes 

Abhängigkeilsverhältnis, das nur an den äußersten Grenzen des Mißbrauchs rechtli­

cher Kontrolle zugänglich war. Im französischen code eivil stand bis 1945 eine 

Vorschrift, nach der ein Vater befugt war, sein ungehorsames Kind zur Bestrafung 

bis zu einem Monat lang ins Gefängnis (nach 19H nur noch in ein Erziehungsheim) 

stecken zu lassen. Die Strafe war auf Anrrag des Vaters ohne richterliche Überprü­
fung der Maßnahme zu vollziehen. >0 Aber auch der deutsche Bundesgerichtshof war 

noch 1953 nicht kleinlich. Eltern, die ihrer 'sitdich verdorbenen< J6jährigen Toch­
ter, um sie von der Straße und vom Kontakt mit Männern abzuhalten, in entstellen­

der Weise die Haare abschneiden und sie während der Zeit, in der sie selbst das 

Haus verlassen müssen, an einem Stuhl und des Nachts 3m Bett festbinden, 

»überschreiten nicht die durch das Sinengesetz dem Züchtigungsrecht gezogenen 

chung. Si< Ist u .•. die Enl\v,cklung und LegmmafLon hedonl",",cher W.Ilonenuerungco, d;, die 
Erfüllu ng von Glüdu:>rIspruchen und die Erwartung von Selbstverwirklichung 7.U e"'cr wesentlichen 
B.dingung für cli, Zustimmung zu soz,alcn Bindung.n m~eh'n. Die Anerkennung des Zerrüuungspn,,· 
z'ps ,m Ehesehe,dungsrcchc !SI Ausdruck di"er fndivldu,J;"crung. 

'9 Schütze, Yvonne. Die gUle Mutter. Zur Gesch,ehte des nonnlllven Musters .Muucrliebe., Biele/eld 
1986 . 

~o An. 376 Code e,vil. In der P .... IS wurden gle,chwohl die Motive (ür den Antrag gepriift, untcr Ben>fung 
auf Art. 375, dcr dem V .. ltr da, .dro .. de torr.eIlOn, nUr bei schwerw"gendem Anlaß (.sujets de 
mecon'eJ1lmcnt ((es gr"ve ,ur Ja condulle d'un enl,nr') gibl. .Einc groG. Z"hl mißbräuchlichcr Anrrage 
konnte .ul dic,,·m Indirekten Wcge zurüekgc"Wlcsen wcn:kn., Ripcrt, Georgc und Boulanger, JC:>rI. 
Tral te du DrOll Civil. ß>nd I. ParIS, '917, Ne. ~}o6. 19H wurde d .. droll de COrrccuon d" Val"S 
gen n chen. 

2) 
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Grenzen«," 25 Jahre später nat die Szene endgültig gewechselt. Das ,Gesetz zur 
Neuregelung des Rechts der elterlichen Sorge< von 1979 rekonstruiert das innerfa­
miliale Abhängigkeitsverhälmis als Olm Kindesgrundrecht auf freie Entfalwng der 
Persönlichkeit zu messende [meraktion. U, a. verhietet das Gesetz 'entwürdigende 
En.iehungsmaßnahrnen< (§ 16 J I Abs, ~ BGB), es verpflichtet die Eltern, ganz 
allgemein auf die wachsende Selbständigkeit des Kindes (§ 1626 Abs.2) und im 
besonderen bei Enrscheidungen über Ausbildung und Berufswahl auf dessen Nei­
gungen und Eignung Rücksicht zu nehmen (§ 163101) und bindet jede Uncerhrin­
gung des Kindes. die mit Freiheitsenr-.wg verbunden ist, an die vormundschaftliche 
Genehmigung (§ (6)1b), Die eherliehe Sorge ist aller Elememe eines Herrschafts­
rechts über das Kind entkleide!. Sie ist ein .Pflichtenrecht<. eine Olm Kindeswohl zu 
orientierende Fürsorgebeziehung, " 

Die Dynamik dieser Verrechtlichung ist offenbar unwiderstehlich, Zwar sind 
dysfunktionale Folgen niche auszuschließen. wenn die rechtlich geschützten Posi­
tionen auch tatsächlich mit rechtlichen Mitteln durchgesetzt werden. Gerichtliche 
Auseinandersetzungen stellen häufig nicht die Gemeinschaft wieder her, sondern 
beschleunigen vielmehr ihren Zerfall. Das gilt typischerweise, \Venn Ehepartner vor 
Gericht ziehen, aber auch für den Fall, daß ein geprügeltes Kind Strafantrag wegen 

Körperverlerzung gegen seine Eltern stellt. Innerhalb bestehender F2miliensysteme 
kann rechtlicher Zwang daher immer nur ein Ausnahmet:l.tbestand sein, ') 
Ob das bedeutet, daß das Medium des Rechts selbst die kommunikativen Srrukruren 
des verrechtlichten Handlungsbereichs verletzt,'4 ist gleichwohl fraglich, Natürlich 

können in Ehe- oder Fanlilienbeziehungen nicht gemeinschafrlich getroffene Ent­
scheidungen über längere Zeit durch eine Kette von richterlichen Anordnungen 
ersetzt werden, Dieser Fall dürfte praktisch auch nicht auftreten, Daß auch eine 
gelegentliche VerJagerullg von SHeicentscheidungen auf äußere Instanzen oder eine 
gelegentliche richterliche Intervention zum Schutz gefährdeter Rechtspositionen 

zwangsläufig das Ende jeder innerfamilialen Kommunikation signalisiere, erscheinr 

dagegen nicht zwangsläufig, Sie kann im Einzelfall auch deren Ressourcen erweitern 
oder wiederherstellen, EntScheidend bleibt aber, daß das Eindringen des Rechts in 

das Gemcinschafrsverhältnis Familie den Personensraws der Beteiligten und damit 
die Voraussetzungen für diskursive oder konsensorientierre Verständigungspro­
zesse garantiert, Die Anerkennung dieses Status durch das Recht - mit der Option, 
seine Geltung notfalls zwangsweise durchzusetzen - verletzt nicht die kommunika­
riven Strukturen. sondern trägr wesentlich dazu bei, dcn normativen Rahmen, in 

dem sie sich aUererst entfalten kimnen. kulrurell zu etablieren. Eine Zurücknahme 
dieser Verrcchtlichung und eine Rückkehr zu bloß moralisch geregelten Gemein­
schaftSverhältnissen dürfte in jedem Fall ausgeschlossen sein. 
Zusätzliche Schubkraft dürfte die Verrechclichungsdynamik durch die verbreitere 

Tendenz gewinnen, moralische Forderungen als Rechtsansprüche gehend zu m~­

chen, ja sie möglichst an die Verfassung anzuknüpfen, Solidarität mit Behinderten, 
Abrüstung, Schut'l der Umwelt usw, werden nicht nur als berechtigte Anliegen 
vertreten, sie werden als Rechtsgebore konstruiert, Darin spiegelt sich Mißtrauen 

gegenüber politischen Entscheidungsprozessen, Wenn es gelingt. diese Anliegen an 

l' NJW '953. '440 (144'), 
n Gemhuber, JOleh,m, Lehrbuch des Fomilienrcchts, (}. A un.) MlInehen 198o, S. 707 ((. 
lJ Das Gesetz vcr"gt daher dem Kind die Befuge .... seme EI!em durch Kllge auf Einh •. hung ihrer 

Fürsorgepnich,L'tl In A.nspruch 7.U nehmen oder d urch o'gwen Anlr:>g ein Vcrf"h ren des VomlUnd­
, <,h a/L<geCJch" on Gang zu bnngm. Allerdings kann [', M..ßn,h,ncn d~s Vormundsch.irsgerrchlS 
.nregen, Gemhubcr '980 (Fn. u), S. 7H. Das G~r.dH selbst d~ri cm t:lllg werden. wenn di o Schwdlc 
'lur Gefähnlung des Kind,"<wohls ('bers,hnuen Ist (§ .666 BGB), 

'4 Habcrrna; 1981 (Fn, 18), S, 54>, 
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der Verfassung festzumachen, steigen die Aussichten, sie unabhängig von den 
jeweiligen Mehrheitsverhältnissen durch.lusetz.en. Es spiegelt sich darin aber auch 

der Funktionsverlust von Moral als unabhängige Ressource sozialer Handlungs­
orientierung. Mit steigendem Grad der Verrechdichung aller wesendichen Hand­
lungsbez.üge steigt die Erwartung. daß letztlich, was rechtlich nicht verboten iSI, 
schon deshalb auch moralisch erlaubr ist. Moral muß, um wirklich relevant LU 

werden, mit Recht konvergieren . 
Das Bundesverfassungsgericht hat solcher Konvergenz Vorschub geleistet, indem es 
den Grundrechtsteil der Verfassung als eine die Gesellschaft insgesamt bindende 

objektive Wertordnung ausgelegt hat. Diese Auslegung wird in der Rechtswissen­
schaft zum Teil heftig kritisiert.'! Sie findet jedoch ansonsten große ResonanL. 
Jedenfalls besteht die Neigung, grundsätLliche Verfassungsnormen als moralische 

Autorität anzuerkennen und umgekehrt moralischen Forderungen in dem Maße 
Dignität zuz.usprechen, wie sie in die Verfassung hineininterpretiert oder aus ihr 
abgeleitet werden können.'6 Unter diesen Bedingungen ist es sozusagen gesellschaft­
lich wahrscheinlich, daß moralische Fragen rechtsförmig behandelt werden, sobald 
sie von einiger Bedeutung sind. Das gilt auch für moralische Erwartungen an die 
Schwangere, ihre Lebensführung auf die Belange ihres fötus einzustellen. 

5. Anschlußzwänge und KonstruktlonspTobleme im Reche 

Die Tendenz, die Verrechclichung der Eltern-Kind-Beziehung auch in das Verhält­
nis der Schwangeren zu ihrem Fötus hinein fortzusetzen, führt zu einer Vielzahl von 
normativen und juristischen Koncroversen, deren Lösung nur zum Teil absehbar ist. 
In diesen Kontroversen wird deutlich, daß die Konstrukrionen, mit denen der 

Schurz des Fötus gegen die Eingriffe Dritter begründet wird, auch für das Innenver­
hältnis der Schwangeren zum Fötus eine ,conceptual readiness,'7 Lur Verrechdi­

chung herstellen. Das Recht hat sich gleichsam innerrechclich durch die schon 
bezogenen Positionen so unter Zugzwang gesetzt, daß nunmehr umgekehrt eher der 
Ausschluß von Ansprüchen gegen die Schwangere begründungsbedürfcig wird. 
Das Verhältnis der Schwangeren zu ihrem Fötus ist formell nicht das ,POichten­
rechr, der elterlichen Sorge (diese beginnt erst mit Vollendung der Geburt), aber es 
wird ihm doch rechelieh angenähert. Das Gesetz konstatiert eine Fürsorgebeziehung 
zur Leibesfrucht, die als Vorwirkung der elterlichen Sorge verstanden wird (§ 19/2 

Abs. 1 BGB) und auf die die Vorschriften für letztere enrsprechend anzuwenden 
sind!! In der Konsequenz bedeutet dies, daß grundsätzlich das VormundschaÜsge­
richt berufen ist, zum Schutz des ungeborenen Lebens einzugreifen, wenn die Eltern 
ihre Fürsorge mißbräuchlich ausüben und das Wohl des Kindes dadurch gefährdet 
wird (entsprechend § [666 BGB). Fügl man dieser Konstruktion noch den verfas­
sungsrechtlichen Schutz des Fötus dureh die Garantien der Menschenwürde und des 
Rechts auf Leben hinzu'9, so hat man die Grundlage, von der aus man die Belange 

des Fötus rechelich gegen die Interessen der Frau ausspielen k2nn. 

's [)cnomger. Erhard. »FrcihclIsordnung - Wcrtordnung - rflidllcnordnung •• JUr!S,enzellung 1971, 

S· I~I-SSo . 
• 6 Es ware lohnend zu untersuchen, ob das Verholtn,. der Bfvolkerung zur VerÜ«ung dem cnupnch •• was 

Bellah, Roben, -C,vil Rel ig,on In Am ... "" . , D,ed.lus, WimC< 1967. S. I-H, für die .\muibmschc 
Verfassung .Is 'CJvil rdig,on . gekennZOlchnet hat . ein ,äkularlSlertcs Gilubenssystem. das zwar hmo· 
ns,h g<$("\7. ' 15', abcr kaum weniger Oncn"t'rungsICI1tung erbnngt .1< (rühere ,geoffenbanc< Normen. 

'7 Philip Selznick, Law. SOClety .nd Indu5IrI3l JUSIIC<", New York: Russel Sage '969 . 
• 8 Vgl. Gemhubcr 1980 (Fn. »). S. 108" So.rgel/ Damnu. BGB (t r.Auft.), '98t, Nr.7 ~u § '9'1, 

St.audingcrfEngler. BGB (11.!t •. Aufl .). '969, Nr. IJ zu § '912 . 
'9 BVcrfGE 39. 1((. (49) (1971)· 
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5.J Schadensersatz 

So wird beispielsweise eine Schadensersatzpflicht der Mutter ohne weiteres bejaht, 
wenn sie durch ihr Verhalten während der Schwangerschaft die Gesundheit des 
Fötus vorsätzlich schädigt. Sie haftet wie jeder Fremde. Bei nur fahrlässiger Einwir­
kung herrscht größere Zurückhaltung. Überwiegend scheint man die Haftung 
abzulehnen, weil rechtlicher Zwang, die eigene Lebensweise durchgehend danach 
auszurichten, daß die Leibesfrucht nicht gefährdet wird, mit den berechtigten 
Interessen und dem Persönlichkeitsrecht der Frau unvereinbar isr. Jo Zum Teil wird 
eine Haftung bejaht, aber es wird ihr wenig praktische Bedeutung zugemessen, weil 
sie mit dem Umerhaltsanspruch des Kindes zusammenfalle.l' Letzteres ist nicht 
unbedingt zutreffend. 1st die Murter schadensers3tzpflichtig, so besteht gegen sie 
grundsätz.lich auch ein vorbeugender Anspruch auf Unterlassung der schädigenden 
Einwirkung, den notfalls das Vormundschaftsgericht geltend machen und etwa 

durch FeslSeclUng eines Zwangsgcldes (§ 33 FGG) durchsetzen könnte. 
In der deutschen Gerichtspraxis sind diese Fälle bislang nicht aufgetreten. Die USA 
sind auch hier Vorreiter. J 980 hat das Berufungsgericht in Michigan erstmals eine 
Haftung der Schwangeren für fahrlässige Schädigungen ihres Fötus bejaht, sofern 
ihr Verhalten nicht innerhalb von , re3sonable exercise of parental discretion< liegtY 
Das Gericht ging von einem gesetzlichen Recht des Kindes aus, »to begin life wi,h a 

sound wind and bodya, In Wisconsin wurde vorbeugender Fötusschutz an einer 
16jährigen Schwangeren praktiziert. Sie wurde in Anstalrsverwahrung gebracht, 
weil sie dazu neige, ,herumzustreunen< und ihr die ,Motivation und Fähigkeit 
abgingen, die Schwangerschaftsvorsorge in Anspruch zu nehmen<.l) 

$.2 Strafbarkeit 

Das Problem setz! sich ins Strafrecht ion . Hält man elOen Straf tatbestand der 
Embryonenschädigung allgemein für notwendig, so entsteht die Frage, ob dieser 
gegebenenfalls auch die Schwangere selbst erfaßc. In San Diego, Californien, wurde 

(986 eine Frau in Untersuchungshaft genommen und angeklagt, schwere angebo­
rene Schädigungen und den Tod ihres Neugeborenen vemrsach, zu haben . Neben 
Tablettcn- und Drogenmißbrauch wurde ihr vorgeworfen, »daß sie nicht durchge­
hend dem medizinischen Rat gefolgt sei, den sie erhalten habe. «H Die Klage wurde 
abgewiesen, weil das einschlägige Strafgesetz nur für Kinder, nicht aber für Föten 
galt. Inzwischen aber liegt der erste Gesetzentwurf vor, mit dem diese ,Lücke< 
geschlossen werden 5011.)5 
Ein entsprechender Fall könnte durchaus auch in der Bundesrepublik auftreten. Der 

.\0 StolI, Hons, .Zur Delikl.<haflung für vO'ßcbuntichr Gesundhell .. "ch.den., "" DielL, Rolf und Huber, 
Hemz (Hg.), F.mchrift fUf H. C. NippeTdey zum 70. Gebllcuug, Band I, Munchen 1965. S. n?-76J, 
Menon" Munehoner KommeOlar, BGB (1. Au/l .), ',986, NL61 7.U § SI}. 

}I Sl>udingcr/Sehiler, BGB (11. Au/l .), 1986, NT. H 7.U § hJ ; die Möglichkeit eines Sch,dens.rs,.zan­
spruchs Wird o((enb" :luch be'3hl von , SoergeVZ~uncr, BGB (n. Aun.). '98" NLll 7.U § 8l) . 

jl Grodin v.Grodin, M ich. App. JO l N . E. ~d. 871. 
H Zitiert bel Kold.r CI .1 . 1987 (Fn. 2), S. 1'9j. In "\I1em anderen Fall ,,>lid ein GenchI In M.tryb.nd "or der 

Frage, ob eIne drogen3bhänglge Schw:lIlgcrc gezwungen wrrdcn kann, 3uf En(zug 7:U gehen. um LU 

verlundem, d:tß das Kind drog"ubhang,g g~boren \vJr<!. Vgl. Amme"," B.r A.soctauon Journal 7' 
('985), 21' An Isslle " Born : Feul Righ .. Splwn Con/licl. Elnc EnlSchc,dung erübngte <ICh. d. die 
Schwangere SI ch fr.,willig In Reh.bilil>Hon beg,b. 
Margcry Sh."" (1986 Pris,denllO d .. Amcrikamsch<n Gcs.lIseh3h für Humangenetik) bc{urwomt gan7: 
allgemeIn >.gcsclzlichc Kontrollen mUtlerlichen Alkoholismus, \'erg)eIChb" den Vorschonen. die Trun .. 
kcnhclI am Steuer verbleIen.« .Condioonll Pro.pectlvc Rights o( Ih. Fetu, ,, , Journal of Leg,1 M«IiCl"e 
(ChI C.gO) S, 1984, S. 6)-116 (74)· 

H Johnson 1987 (Fn .• ), S. )4 /. 

}S Koldcr 1987 (Fn.2), Anm. 47. 
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Entwurf für ein Embryonenschutzgesetz äußert zwar Bedenken, daß die Strafver­

folgung einer Schwangeren, die etwa durch Alkohol- oder Nikolingenuß ihr Kind 
gefihrdet, die ,personale Beziehung zwischen Mutter und Kind beeinträchtigen 
könne,. Er will aber wenigstens für den Fall ,leichtfertigen HandeIns, (grobe 

Achtlosigkeit) auch die Schwangere bestrafen. -Sollte eine Schwangere etwa ein 
Contergan vergleichbares Mittel trotz Kenntnis seiner Gefährlichkeit einnehmen 

oder liegt ein ähnlich gravierendes Verhalten vor, so besteht kein Anlaß, die 
Schwangere von der Strafbarkeit auszunehmen. Etwaigen Härtefällen kann nach 
§ 60 Strafgesetzbuch (Absehen von Strafe) begegnet wcrden.«16 

J.J ArbeItsschutz 

Fest etablien ist der rechdiche Vorrang des Schutzes des Fötus vor den persönlicnen 
Freiheicsansprüchen der Schwangeren bereits im Arbeitsschutz. Einschränkungen 
der Beschäftigung werdender Mütter oder weitergehend gebärfähiger Frauen über­
haupt nach der Gefahrstoffverordnung (§ 26), dem Mutterschutzgesetz (§§ 3, 4) 
oder der Röntgenverordnung sind zwingendes Rcchr. Die Frau kann, selbst wenn 
sie möchte, den für den Fötus gefährlichen Arbeitsplatz nicht einnehmen. Verstößt 
der Arbeitgeber gegen das Beschäftigungsverbot, ist der Vertrag nichtig, und die 
Frau hat weder Lohnansprüche noch sozialversicherungsrechtlichen Schutz. In der 

Praxis spielen diese Beschränkungen bislang nur eine geringe Rolle. Betroffen sind 

im wesentlichen Arbeitsplätze, an denen Arbeimehmerinnen bestimmten Quecksil­
berverbindungen, Narkosegasen, Strahlen oder erheblichen Bleibelastungen ausge­

setzt wären. Allerdings steht die Erforschung der Embryotoxizlt~t von Arbeilsscof­
fen erst am Anfang. Die Seoatskommission der Deutschen Forschungsgemeinschafc 

zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe hat vorsorglich darauf hingewie­

sen, daß eine vorbehaltlose Übernahme der geltenden MAK-Werte (= maximale 
Arheitsplatzkonzeotrationen) für die Schwangeren nicht ohne weiteres möglich ist, 

da sie den Schutz des ungeborenen Kindes nicht in jedem Fall gewährlcistenY 
In den USA ist der Versuch, den Fötus zu schützen, indem man die Frauen von 
Arbeitsplätzen ausschließt, auf heftigen Widerstand gestoßen, inbesondere nachdem 
bekannt wurde. daß sich mehrfach Frauen ,freiwillig, haben sterilisieren lassen, um 

ihre (bleibelasteten) Arbeitsplätze nicht zu verlieren.li Haupteinwand gegen diese 
Politik ist die Diskriminierung der Frauen auf dem Arbeitsmarkt.J9 Die Gerichte 

)6 Bundesmm'Sl~r der JustIZ 1986 (Fn. 11). ß~gründung zu § L Gegen die KnrUlnal i ~lerung d., Schw.nge­
rt"n haben SIch u .•. ausgesprochen: LÜlIger, H.ns, • GeburtshiHe" und Menschw~rdung In .!r>frechlli· 
eher Sicht<, In: der.;. (Hg.), Festschrift lur Ernst H"n1l2 zum io.Gtburl5log, Berlin '97', S. }5~}72, 
Kapp '986 (Fn. 1), S. 180; SIehe auch BGHS, }l, H8 ff. (10). 

J7 .MAK-Wene und Schwwgcrscha{,-, In: Arbfllsmedizm. Sozlalmedi~ln, Pr'.'.nuvrnedlZln 18 (198», 
! 8,-, 8 5. VgL .uch NilSchlu 1986 (Fn. 7). Im übrigen be" . ht der be,ondere Arbcll .• ,cl,ul> [ur Schwan­
ger< ,m w""",liehen noch dann, Sie .uf die Einhaltung d .. für olle gclt~nden hYglemschen Maßnahm~n 
l"nzuwelSen. VgJ. d~s Merkbla" .Fruchtschidigungen - Schutz ~m Arbw.pl"y der Berulsgeno.scn­
schaf, d~r ch.mlschen Indu.mc, abgedruckt In: A rbelt5medizm. SOZIalmediZIn, Pr:iventl~mfdi~1n 4 
('985),88 f. 

J8 Die Amenc"" C),l)lm,d Compan)' hm~ 1978 In WiUow I,hnd ein <" , feW PCO«"Cuoß policy. erlassen, 
nach der gebäri.ruge Frauen ZWISchen 16 und 10 n"n, länger beschä ftIgt werd~n ,ollten, -solern SI. 
nlch, naehwe"en, daß sie operallv SIerili.,en worden Sind •. Der Bctneb<.1J"Zt gob den bttcolfeMn F .... uen 
zugleIch b.hnnt, d.U <he brma die K05lcn der Operomon ubcrnehmen und ent5prechenden Krankcnur­
bub gewähren würde. Vgl. Oil ... Intemallonal Umon v,. Amerleon Cyn~mld Company. 74t F .d 444 
(1984) (446). 1 Fnuen n.hmen das AngebOl an. Von 4 welleren Sltrili"lIIontn In anderen Unternehmen 
bIS '978 b,·",hten Brandt-R.uf, Paul und Sherry, -OSHA: Fmi!;,y '0 Fe .. ibility-. Occup'IIlonal 
He,)'" and $.titty. Sep,ember 1')79, S. jj Ir. 

}9 Vgl. Bhnco, AI.n, .Comrntm: Fetal P,otecllon Prog,.mme, Under Tille VII - Rebutnng ,he Procr<a· 
IIon Presumpllon. , Pin,burgh Law ReVIew 46, 198 S, S. 711-794, Stillm.nn, Nina, • The uw In ConfliC"t: 
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haben zwar grundsätzlich die Praxis, gebärfähige oder schwangere Frauen herauszu­
sclegieren, gebilJigc.<o Aber unter dem Druck der öffendichen Kritik wird von vielen 
Umernehmen eine geschlechtsneutrale Arbeitsschutzpolitik verfolgt, die allgemein 
die BelastUngen auf ein auch für Schwangere sicheres Maß reduzieren soll. Dabei 
spielt auch eine Rolle, daß man zunehmend über die V:üer venniuehe gen toxische 
Auswirkungen von Arbeitsstoffen auf den Fötus vennutec. Letzteres kann natürlich 

auch bedeuten, daß nicht nur rrauen, sondern gegebenenfalls auch Männer von für 
den fötus gef:ihrlichen Arbeitspl:itzen femzuhalten sind. 4 ' 

f.4 ,Wrong/lt/-Life,-Klagen 

In den bisher betrachteten Konstellarionen ist es nicht undenkbar, daß Rechte des 
Fötus begründet werden, die notfalls auch gegen den Willen der Schwangeren 

durchgesetzt werden können. Dagegen dürfte nunmehr feststehen, daß aus der 
Tatsache, daß Eltern erbliche Kp.nkheiten, mit denen sie belastet sind, an ihre 
Kinder weitergeben, keinerlei Ansprüche gegen sie erwachsen. Eine Hafrung für die 
vorsätzliche oder fahrlässige Weitergabe ungünstiger Gene wird gelegentlich durch­
aus befürwortet. So haben amerikanische Gerichte im Rahmen von sog. wrongful­
life-Klagen behindert geborenen Kindern einen eigenen Schadensersauanspruch. 
gegen Ärzte zugestanden, die dafür verantwortlich waren, daß die Abtreibung der 
Kinder unterblieben oder fehlgeschlagen ist. Dabei berief man sich auch hier auf ein 
Recht des Kindes, .das Leben mit einem gesunden Geist und Körper zu beginnen" 
lind »als ein vollständiges, intaktes menschliches Wesen geboren zu werden«.<' 

Solche Prinzipien laden geradezu dazu ein, Ansprüche auch gegen die eigenen 
Ehern zu begründen. Ein kalifornischer Gerichtshof hat denn [980 auch bei läu fig 

angemerkt, er sehe keinen zwingenden öffentlichen Grund (no sound public 
policy), »Eltern davor zu schützen, für den Schmerz, das Leid und das Elend 

verantwortlich gemacht zu werden, das sie über ihre Nachkommen gebracht 
haben«.<) Der kalifornische Gesctzgeber sah sich daraufhin veranlaßt klarzustellen, 
daß es derartige Ansprüche gegen Eltern nicht geben könne.« 

Das entSpricht der deutschen Rechtslage. Eltern haften nicht für die Weitergabe 
erblicher Krankheiten an ihre Kinder. Der Bundesgerichtshof bat sogar eigene 
Ansprüche der betroffenen Kinder gegen Dritte (ÄrLte) abgelehnt und unter 
ausdrücklichem Bezug auf die Erfahrungen mit der Eugenik des Nationalsozialis­

mus betOnt: • Weder die Ermöglichung noch die Nichtverhinderung von Leben 
verletzt ein geschütztes Rechtsguc. ... Der Mensch hat grundsätzlich sein Leben so 
hinzunehmcn) wie es von der Natur gestaltet ist, und hat keinen Anspruch auf seine 
Verhütung oder Vernichtung durch andere.«<1 

Ac.commod.t1ng Equa,l Employmcnt and Oocup~tLonal Hcalth Obligauons., lourMI 01 Oecup.auonal 
Mc-dicme 11. 1979, S. j99-606. William" Wendy, '.Finng ,he Wom.n 10 PrO"Cllhc F<lIJs" Georg.towrl 
Law loum.1 69 .. '981. S. 6.\1-704. Der vOn \Xr,lIi.m, diskullerte rnög~ehc Anwend~ng,sbereoch dieser 
Arbw\sC~UIZpoli,ik würde In den USA welt über 1 Million Arbompl'l2e erfassen (S. 6'17 1.). 

40 Oil ... Inlematl.OIl.1 Union vs. Cynom,d (Anrn. )8), Wnghl v. O~n Corp., S8j F. Supp. 'Hi (1984). In 
Hoyes v. Shclby "kmo,;,1 Hospil2.1 wurde die Kündigung einer schwangeren Rontgcntcchnikerm 
au fgehoben, weil der Arbcngebu die Mö gJichkell e,ner weniger di,knmlnterendcn Maßn>hrnc (2nder­
"'e'''ge Bc"h'fl'gung) n,eh, hinreIchend lu'ge-sch!ossen hme, 7,6 F ~d '543 (1984). 

41 Vgl. 01"'2 RaD. K und SchweIZ, B., , Prott<:llng Ihe Unborn. Th, Dow Expenence" Occupallonll 
Hcalth and S~ety. March '98[, SJ-6I. Vetler, L. und Th,es" A. (BASF, Ludwigsh.fm). '.Embryo· 
Felol~It:i( ~u" :1 ... beHirncdj:,unL~chcr Sicht"', FOYHCbnuoe' d('r MC"~;-.on rOlL 19R5, ~'~'i-t<J(\. Ail> g~­

schlcchtSncutr:dcn mdiv,ducUcn ArbtttsschuIZ befürworten. 
42 Glenmann v. Cosgroy., H7 A. 1d 689 (692) (Ne,,' Jersey 1967), Park v. Ch ' S.SIn400 N. Y.S .• d 110 (, 14) 

(Ne,,", York 197i). 
4} Curlandcr v. Bioselfnce bbor.uone>, J6j C~1. Rcptr. 477. 488. 
44 Zillen be' van den Dacle 19Sj (l'n. j). S. lJ6, Anm. 1.1. 
41 N)W '98). IJ7! ff. ('}74). (I\otelhll); "gI. .lieh Merlens, BGB (Anm.}o), '986, Nr.6, zu § 8.1). 
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Bei dieser Rechtslage muß es jedoch nur bleiben, wenn man gezielte eugenische 
Fortpilanzungsbeschränkungen für verfassungsrechdich ausgeschlossen hälr. Die 
Übertragung von (ansteckenden) Krankheiten auf die Kinder durch die Zeugung 
wird nämlich dann für rechtswidrig angesehen, wenn sie gegen ein gesetzliches 
Verbot des Beischlafs verstößt, das auch den SchutL des Nachwuchses beLweckt (§ 6 
des Gesetzes zur Verhütung von Geschlechtskrankheiten von [953) .46 Die Über­
tragbarkeit dieses Gedankens auf andere Fälle - etwa die Weitergabe von Aids von 

der Mutter auf das Kind - liegt auf der Hand. 

$.5 Zwangsbehandlung 

Bleibt schließlich die frage , ob die Schwangere möglicherweise gezwungen werden 

kann, ärztliche Eingriffe an sich vornehmen zu lassen, die der Erhalrung des Lebens 
oder der Gesundheit des Föcus dienen sollen. Bei der ärztlichen Profession würde 
ein solcher Zwang offenbar auf einige Zustimmung rechnen können . Kolder et al. 
([ 987) fanden bei einer Umfrage unter den Direktoren der US Fellowship Programs 
in Maternal-Fetal Medicine (N= 57) 46% Befürworter für Zwangseinweisung, 
wenn die Schwangere sich einer für den Fötus als notwendig erachteten medizini­

schen Behandlung widersetzt. 22% hielten es sogar für angebracht . Hausgeburt 

illegal zu machen . Nur 24% traten für das Alleinemseheidungsrecht der Frau ohne 
jede Einschränkung einY Ähnliche Stimmen sind auch aus der bundesrepublikani­
schen Ärztcschaft zu hören . »Da der Staat einerseits das ungeborene Leben schützen 
muß, müßte er gel-wungenermaßen die Mutter zur Behandlung des Ungeborenen 
zwingen, auch wenn es :zu deren Schaden ist.«4s Schwere Eingriffe, wie etwa 
Fetalchirurgie, sollen jedoch ausscheiden - wegen des Risikos für die Schwangere, 
nichr aus Achtung vor ihrer Autonomie. 

Auch in der Rechtsliteratur scheinr sich eine Abkehr vom reinen Selbstbeslim­
mungsgrundsatz anzubahnen. Bislang war Zwangsbehandlung nur in Ausnahmefäl­
len zulässig, wenn von dem Betroffenen sc!bst (etwa durch Ansteckung) eine Gefahr 
ausgeht. Die bloße Weigerung, einen Eingriff in den eigenen Körper zU dulden, 
kann aber der Schwangeren schlechterdings nichr als Gefährdung ihres Fötus 
zugerechnet werden. (Dann müßte man konsequenrerweise auch die Weigerung, 
dem geborenen Kind ein Organ zu spenden, rechtlich als Kindesmißh~ndlung 
einordnen!) Gleichwohl wird Behandlungspflicht zumindest dann befürwortet, 
wenn der Eingriff für den Fötus notwendig und für die Schwangere von geringer 
Incensität und minimalem Risiko iSl. 49 Diese Kriterien könnten bei einer bloß 
medikamentösen Behandlung erfüllr sein. Bei einer Bluttransfusion, die von einem 
amerikanischen Gericht J 964 im Interesse des Fötus angeordnet wurde!O, ist das 
schon fraglich . Eine Verpflichtung, sich einer Operation, etwa einem Kaiserschnitt 
zu umerziehen, könnte danach aber unter keinen Umständen entstehen . ln allen 
Fällen bliebe die Frage, wie denn eine Behandlungspflicht durchzusetzen w:ire, falls 
die Schwangere sich weigert, einer richterlichen Auflage nachzukommen . Kann man 
sich wirklich polizeilichen Zwang in der gynäkologischen Pra."is vorstellen ~ 

46 Staudi.ngerIS,h'fc,. BGB. 1969. Nr . • , zu § 8~~ rn.\V.N. 
47 Fn .•. 
48 Mrozik 1985 (Fn . 8), $. 5°7. 
~9 VgJ. K .• pp 1986 (Fn. ,), S. >78. Ocr oberste Genchrshof von M.ssachusetu hOl '98) zwar c'ne 

Bch.ndlungsp/licht unter Beru(ung ,uf die vcrl" .. ungsm:ißig.' G.r:lIwe der 'pnVlCY' der Schwangeren 
abgelehnt (T.1t v. T,h 446 N. E. zd J?$) •• ber .I ... ErgebnIS d • .r>uf gwüm, d>ll der Fotus .non-vllbl., 
war und .'ne leben'gd'}'r für ibn n,ch, beWIesen Wlr. 

50 Raltlgh F itk,n Ho,p,ltll v. Anderson, 101 A. ,.I B7 (08) (Ncw Jmey 1964). 
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)0 6. Dte Zukunft der Selbstbesttmmung der Frau; moralische ArlSprüche, soziale 
KOnlTOllerz, rechtliche Zwänge 

Der menschliche Fötus gewinm Konturen als selbständiges Subjekt. Er wird 
gleichsam immer sichtbarer, und nichts kann ihn in das Dunkel einer undurchschau­
baren Lebenseinheit mit der Schwangeren zurückzwingen. Schwangerschaftsvor­
sorge, ärztliche Aufklärungspflicht und allgemeine Öffentlichkeit machen das Wis­
sen um Risiken für den Fötus und um Handlungsmöglichkeiten zur Abwehr solcher 
Risiken zur .Zwangsinformation<, der sich keine Frau entziehen kann. Ebensowenig 
kann sie sich den moralischen Anspruchen und gesellschaftlichen Erwartungen 
entziehen. die aus solchem Wissen folgen . Die wachsenden Verantwortlichkeiten 
der Schwangeren für ihren Fötus sind nicht revidierbar. Um so mehr wird man der 
umstandslosen Übersetzung dieser Verantwortlichkeiten in recheliehe Zwänge wi­
derstehen müssen. 
Die Tendenz, Schwangerschaft nicht nur als soziale Beziehung. sondern als Reehts­
verhältnis zu konstituieren, berührt den Kernbereich der Freiheit der Frau als 

Person. Sie eröffnet ein Fdd für präventive Zwänge. die im Ergebnis die Selbstbe­
stimmung der Schwangeren über ihre Lebensführung und ihren Körper beseitigen. 
Soweit Rechte des Fötus gegen die Schwangere reichen. müßte diese jederzeit damit 
rechnen. daß ihr die Verfügung über sich durch das Vormundschaftsgericht entzo­
gen und auf Drine übertragen wird - etwa den Vater des zukünftigen Kindes, das 
Jugendamt oder auch den behandelnden Arzt, der der Schw~ngeren dann als Anwalt 
der Kindesinteressen entgcgentriuY Eine derartige VerrechtLichung wäre das entge­
gengesetzte Extrem zur Auffassung, daß der Fötus nichts als ein Organ des Körpers 
der Frau sei. Sie macht die Lebenseinheit zwischen der Schwangeren und ihrem 
Fötus normativ bedcutungslos und behandelt die Frau insoweit lediglich als Treu­

hä.nderin des Fötus. als Mittel zum künftigen Kind . Eine solche Lösung ist abzuleh­
nen, nicht weil sie auf praktische Probleme der Durchsetzung und Abgrenzung 
Stößt, sondern weil sie der Autonomie der Frau widerspricht. P 

Es sind daher klare Regelungen anzustreben, die für die Schwangere zumindest für 
fahrlässiges Handeln jede deliktjsche Haftung gegenüber dem Fötus und eine 

strafrechtliche Veranrwortung für vorgebunliche Einwirkungen überhaupt aus­
schließen. Der Arbeitsschutz sollte geschlechtsneutral ausgelegt sein; eine Alterna­
tive zu Beschäftigungsverboten zum Schutz des Fötus sind weitere Verringerungen 
der Schadsroffbelastung. lrgendeine Form von Behandlungszwang sollte grundsätz­
lich in die Schwangerschaftsvorsorge nicht eingeführt werden. 

Man muß damit rechnen. daß die Ablehnung der Verrechdichung des Verhältnisses 
der Schwangeren zu ihrem Fötus in einigen Fällen zu schwer erträglichen Ergebnis­
sen führen wird. Die Schädigung von Kindern durch das vorgeburtliche Verhalten 
ihrer Mürrer würde selbst dann rechrlich weitgehend sanktionslos bleiben, wenn an 
der moralischen Vorwerfbarkeit dieses Verhaltens nicht zu zweifeln isr. Aber das 

Recht kann sich nicht an diesen Extremen orientieren. Strong cases make bad laws! 
Die Grenzen des Rechts sind dort erreicht, wo es die Komrolle über die Lebensfüh­

rung der Schwangeren übernehmen müßte. Eine kompromißlose rechtliche Dureh­

setzung der BeI.ange des Förus bürdet den Frauen untragbare Einschränkungen ihrer 

! t In den lU' den USA beHeh,«<" I''ill"" g<nchtlich verfugte, Zw.ngsbchandlung wurd. d ... Sorgercchl' 
(ur den Fö,u< on .lIer Regel .ur die Ärzte. Verw.r", oder Ju .. «cn de, entsprechenden Krankenhause, 
übc" r.gcn. In keinem F~lIe Jedoch .ur die noch".n Angehängen d<:r SchW::lngtren . Vgl. Kold" , CI .1. 

'987 (Fn . 1), S. "9J. 
P Vgl . luch Ann3< 1987 (Fn . z). dcrs., "Pregnan' Warnen a5 f'ctal Conl;un<" _, H,,"ngs Ccn'cc Repon 

D ecembcr '986. S. '3-'4, PClchcSk)" 1984 (Fn.,). 
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Selbstbestimmung auf. Sie wäre ein Rückschritt in dem mühsamen Prouß, in dem 
die Frauen versuchen, sich von den biologischen Definitionen ihrer gesellschaftli­
chen Rollen und Ansprüche zu befreien. Der Verzicht auf solche Durchsetzung 

bleibt ein moralischer Kompromiß - vergleichbar dem Kompromiß, die Abtreibung 
als Mittel, sich von unerwünschter Schwangerschafl zu befreien, in Grenzen hinzu­

nehmen. Mit der zunehmenden Verselbständigung des Fötus wird deurlich, daß wir 

derartige Kompromisse auch in anderen Bereichen des Verhältnisses zum ungebore­
nen Leben eingehen müssen . Auf jeden Fall sollten wir nicht der Versuchung 
nachgeben, den Vorrang der Belange des Fötus vor der Selbstbestimmung der Frau, 

der sich für die Abtreibung nicht hat durchsetzen lassen, nunmehr auf den anderen 
Feldern zu verfechten.!l 

SJ Allerdings wlchst gegenwln'ß luch ,m B .... ch der Abtre ibung d~r Druck ,ur dic schwangeren Frauen. 
In einem B.,.-chlul~ d", Am15g<'nch,s KoJn von 1984 wurde .,nem Ehern""n die BefugnIS ert.ih, fur ,ein 
un&fboren« Kind beim LandgorJchl fine e,mtw~il i g" Vert'ugung zu belntragen, d:Ul ,eone Ehefrau e,ne 
gepl.nte Ablreib"ng lu unterl.ssen h,be, NJW 198 S, !20 1. Das Landgeneht lohn'e die Verfügung lwar 
,b, Jnfonn'~rlc .ber den A r1-l der Frau uher d>.< .nhäng'g<' Verbhr~n. Dies", nahm dar.ufhln den 
EingriU nocht vor, das Kind wurde geboren, F.mRZ '98\ , Sl 9. Vgl . le,z{ .uch das Urteil de, 
Amligerochts Cdle, F.mRZ 1987, 7JSfI. Diese Rechl5preehung w:;r. cl,. Ende der Rogd, daß die ,m 
Strlfrech, vorgesehene Güte .. bwägung (Indik,"on»,dlung) 10 .lIe anderen Rech .. bcrclche durch­
schl~g' und d.her .uch sonslIge ln .. t"\'tnuonen Im In"'resso des Fötus ,usschlidlL Bienw.ld, Wem"r, 
. Zur B~,cilogung de, M.nnes be' der Enl5chetdunb üb" den , traffrrt.n Schwwgc"ch,fts.bbruch «me. 
Ehdrau- , Ze,ISchrift für d .. gesamte Familienr«ht '985, S.109~1102 (' lOt), Cocst<r-W,lq<n, 0'1;' 
mlr. , Der Schwang<rsch.{LS.bbruch und die Ro!!< des künftigen Voten-, NJW 198\,1I7J-1'77 (" 76), 
s,~h •• ber .uch: Klaus ROlh-StJelow, ,. Nochmals : Der Sch"".1ngersch.fu.bbrue.h und die Rolle des 
2ukünfl1gcn Vaters -, NJW '985, 1746 r. Jederm.n konnte durch d ie Bch.uptung, eme lndiboon SOl 

rucht gegeben, das Vormundschaftsgericht on Gang setzen, w .. wegen des Zeitdrucks , un'" dem 
Abtrcibungu OlschCldungen regelmäßig <I~hcn, di e Indik.tloncnrosung des ~ .. Ha StGB pr:\kll,eh mß ..... 
Gthung sem,n wurde. 

)' 
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